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Änderungsantrag 
der Abgeordneten Andrea Lederer, Steffen Tippach, Heinrich Graf von Einsiedel, 
Dr. Gregor Gysi und der Gruppe der PDS 

zur zweiten Beratung des Entwurfs des Haushaltsgesetzes 1996 
— Drucksachen 13/2000 Anlage, 13/2593, 13/2605, 13/2626, 13/2627, 13/2630 — 

hier:  Einzelplan 05 
Geschäftsbereich des Auswärtigen Amtes 

Der Bundestag wolle beschließen: 

1. Folgende Ansätze sind zu streichen: 

Kapitel 05 02 
Titel 686 21 	- Finanzierungshilfe zum Bau von MEKO-Fregat

-

ten (65 130 000 DM), 

Kapitel 05 02 
Titel 686 23 	- Ausstattungshilfe - (für ausländische Streitkräfte 

sowie die Allgemeine Polizeihilfe, ausgenommen 
dem Sonderfonds für kleinere Projekte, der De-
mokratisierungshilfe und der Parlamentshilfe des 
Deutschen Bundestages) (50 000 000 DM). 

2. Folgende Ansätze sind zu erhöhen: 

Kapitel 05 02 
Titel 686 08 - Beitrag an das Internationale Komitee vom Roten 

Kreuz (IKRK) - 
auf 2 200 000 DM zu verdoppeln, 

Kapitel 05 02 
Titel 68610 - Beitrag zum Fonds des Weltkinderhilfswerks der 

Vereinten Nationen (UNICEF) - 
auf 24 000 000 DM zu verdoppeln, 

Kapitel 05 02 
Titel 68614 - Beitrag zum Hilfsfonds des Hohen Flüchtlings-

kommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) 
auf 18 000 000 DM zu verdoppeln, 

Kapitel 05 02 
Titel 686 15 - Beitrag zum Hilfsprogramm der Vereinten Natio-

nen für die arabischen Flüchtlinge aus Palästina 

(UNRWA) - 
auf 7 500 000 DM zu verdoppeln, 
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Kapitel 05 02 
Titel 686 40 - Sonstige Beiträge an internationale Organisa-

tionen mit Sitz im Ausland - für das Menschen-
rechtszentrum in Genf 
auf 1 000 000 DM zu erhöhen, 
für das VN-Übereinkommen vom 10. Dezember 
1984 gegen Folter und andere grausame, un-
menschliche und erniedrigende Behandlung 
oder Strafe 

auf 1 000 000 DM zu verdoppeln, 

für den VN-Fonds für Folteropfer 
auf 1 000 000 DM zu erhöhen, 

Kapitel 05 02 
Titel 686 47 - Kosten für einen deutschen Beitrag zur Beseiti-

gung ehemals sowjetischer Massenvernich-
tungswaffen (Abrüstungshilfe) - 
auf 100 000 000 DM zu erhöhen. 

3. Folgende Ansätze sind neu einzustellen: 

Kapitel 05 02: Ein Titel „Beitrag zur nichtmilitärischen Konflikt-

prävention und Lösung von Konflikten in den in

-

ternationalen Beziehungen" 
in Höhe von 10 000 000 DM. 

Bonn, den 7. November 1995 

Andrea Lederer 
Steffen Tippach 
Heinrich Graf von Einsiedel 
Dr. Gregor Gysi und Gruppe 

Begründung 

1. Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland muß einen 
eindeutig und sichtbar friedlichen Charakter bekommen. In ei-
ner Welt, in der Gewaltanwendung, Verfolgung und Repressi-
on gegen die Ärmsten jeweiligen Gesellschaften, gegen Frau-
en und Kinder, gegen Gefangene und Flüchtlinge, gegen 
Journalisten und Journalistinnen, gegen Schriftsteller und 
Schriftstellerinnen, gegen gewerkschaftliche und politische 
Opposition teilweise barbarische Züge angenommen haben, 
bedeutet jede militärische Unterstützung, ob in Form konkre-
ter Waffenlieferungen oder in Form der Ausstattung von Poli-
zeikräften, eine nicht hinnehmbare Verschärfung. Nicht mehr 
Waffen werden gebraucht, sondern mehr Freiheit, mehr Bil-
dung und Ausbildung für die Bevölkerung, mehr wirtschaftli-
che Entwicklung, die den jeweiligen Ländern angepaßt sein 
muß. 

2. Es bedarf sichtbarer Signale, die in der Absage an die Finan-
zierung von Waffen und einem Zuspruch für die Beseitigung 
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von Kriegsfolgen ihren Ausdruck finden können. Dazu muß ei-
ne deutliche finanzielle Aufstockung des VN-Programms für 
die Beseitigung von Landminen gehören. Die beantragten Ti-
telerhöhungen sind ein deutliches Signal zur finanziellen Stär-
kung der Vereinten Nationen. Damit kann die politische Durch-
setzungsfähigkeit der VN gestärkt und somit dem Ziel der 
friedlichen Konfliktlösung Vorrang vor der militärischen Opti-
on gegeben werden. Die Bundesregierung muß darüber hin-
aus - auch aus echtem Eigeninteresse - Abrüstungshilfe zu ei-
nem vorrangigen Anliegen der Außenpolitik machen. Das 
bloße Vorhandensein dieser Waffenberge, auch wenn sie aus 
dem aktiven Dienst ausgesondert sind, birgt beträchtliche Ge-
fahren. Auch deren Beseitigung birgt Gefahren für die Umwelt 

- und zwar über die jeweiligen Regionen hinaus. Es ist daher 
unverzichtbar, die unmittelbare Abrüstungshilfe mit beträcht-
lichen Umweltschutzmaßnahmen „vor Ort" zu verbinden. Hier 

muß ein Umdenken erfolgen. Die Aufstockung dieser Mittel 
kann ohne Schwierigkeiten aus den in den Haushalten des 
Auswärtigen Amtes und des Bundesministeriums der Vertei-
digung vorgeschlagenen Streichungen finanziert werden. 

3. In der internationalen Staatengemeinschaft besteht der 
Wunsch nach einem vielfältigen stärkeren materiellen Enga-

gement der Bundesrepublik Deutschland bei der nichtmilitäri-
schen Konfliktprävention und zivilen Beteiligung an der 
Konfliktlösung - sei es im Rahmen der VN, der OSZE, in inter-
nationalen Organisationen oder im konkreten Einzelfall. Des-
halb sollte fortan ein solcher Haushaltstitel eingerichtet wer-
den, der künftig - beispielsweise durch Einsparungen im 
Verteidigungshaushalt - noch weiter aufgestockt wird. Die 
zunächst erforderlichen Mittel werden durch Kürzung der in 
diesem Antrag im Haushalt des Auswärtigen Amtes vorge-
schlagenen Streichungen eingestellt. 

 



 


